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SRO-TREUHAND|SUISSE

Monbijoustrasse 20, Postfach 7956, 3001 Bern
Tf 031  380 64 80, Fx 031 380 64 31
sro@treuhandsuisse.ch

www.sro-treuhandsuisse.ch

SRO-TREUHAND|SUISSE

( TREUHAND|SUISSE


Gesuch um Erlangung der SRO-Zugehörigkeit

für Mitglieder der TREUHAND|SUISSE und der Treuhand-Kammer

Hinweise: Das Geldwäschereigesetz ist am 1. April 1998 in Kraft getreten. Finanzintermediäre müssen bei der Kontrollstelle eine Bewilligung  für die Ausübung ihrer Tätigkeit einholen oder sich einer Selbstregulierungsorganisation anschliessen (Art. 14 GwG). Die Übergangsfristen sind zu beachten (Art. 42 Abs. 3 GwG und Art. 11 VBAF-FINMA). 

GwG




=
Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor 
 






(Geldwäschereigesetz, GwG, SR 955.0)
FINMA



=
Finanzmarktaufsicht – www.finma.ch
VBF




=
Verordnung vom 18. November 2009 über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation (VBF) 
 






(SR 955.71,  in Kraft seit 1.1.2010)  
SRO-TREUHAND|SUISSE
=
Selbstregulierungsorganisation der TREUHAND|SUISSE (vormals STV|USF)
1. Angaben über Gesuchsteller(in)

Der/Die Unterzeichnete stellt hiermit das Gesuch, um Zugehörigkeit zur SRO-TREUHAND|SUISSE gemäss Bundesgesetz über die Geldwäscherei.

	Firmenname
	:
	     

	Gesellschaftsform
	
	 FORMCHECKBOX 
  juristische Person

 FORMCHECKBOX 
   Einzelfirma / Kollektivgesellschaft

        Inhaber:       

	Adresse
	:
	     

	PLZ / Ort
	:
	     

	Telefon
	:
	     

	Telefax
	:
	     

	Gründungsdatum
	:
	     

	Datum Abschluss des Geschäftsjahres

(siehe Ziffer 8 Prüfkonzept SRO-STV|USF)
	
	 FORMCHECKBOX 
  Abschluss per 31. Dezember            FORMCHECKBOX 
  Abschluss per 30. Juni

 FORMCHECKBOX 
  anderes Datum für den Abschluss:       

	Anzahl Mitarbeiter
	:
	     

	E-Mail
	:
	     

	Homepage
	:
	     

	Geschäftsführer
	:
	     

	Geburtsdatum des Geschäftsführers
	:
	     

	Stellvertreter
	:
	     

	Geburtsdatum des Stellvertreters
	:
	     


Mitglied TREUHAND | SUISSE ? (vormals STV|USF) 
 FORMCHECKBOX 
  nein

 FORMCHECKBOX 
  ja: wenn ja, welche Sektion:       

Mitglied Treuhand-Kammer ?








 FORMCHECKBOX 
  nein

 FORMCHECKBOX 
  ja

Haben Sie weitere Tochterfirmen, die ebenfalls Mitglied der TREUHAND|SUISSE (vormals STV|USF) oder der Treuhand-Kammer sind, und sich auch der SRO-TREUHAND|SUISSE anschliessen wollen ?

 FORMCHECKBOX 
    ja


 FORMCHECKBOX 
    nein

Falls ja, Name und Adresse der Tochterfirmen (separate Anmeldung erforderlich):

	     



2. Formelle Erklärungen

Der/Die Unterzeichnete bestätigt, gegenwärtig in keinerlei Straf- oder Verwaltungsverfahren bezüglich seiner beruflichen Tätigkeit im Finanzdienstleistungsbereich verwickelt zu sein (Originalauszug aus dem Zentralstrafregister beilegen).

Der/Die Unterzeichnete verpflichtet sich, bei Aufnahme in die SRO-TREUHAND|SUISSE
(a) die Pflichten aus dem Geldwäschereigesetz;

(b) die einschlägigen Normen des Schweizerischen Strafgesetzbuches (Art. 305bis und 305ter StGB);

(c) die Statuten der TREUHAND|SUISSE
(d) die auf ihn anwendbaren Reglemente (Selbstregulierungsordnung und das SRO-Reglement einzuhalten, sowie an den Ausbildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen der SRO-TREUHAND|SUISSE  teilzunehmen.

Der/Die Unterzeichnete bestätigt, die Selbstregulierungsordnung und das SRO-Reglement erhalten zu haben (siehe auch www.sro-treuhandsuisse.ch, Link Reglemente und Formulare).

Der/Die Unterzeichnete bestätigt ausdrücklich, dass im Streitfalle im Zusammenhang mit Aufnahme, Ausschluss und/oder Einhaltung seiner Pflichten die Art. 15 der Selbstregulierungsordnung und Art. 37 der Statuten der TREUHAND|SUISSE festgehaltenen Schiedsregeln Anwendung finden.

Der/Die Unterzeichnete bestätigt, dass das oben erwähnte Unternehmen per Datum des Gesuches zur Erlangung der SRO-Zugehörigkeit über eine Organisationsform verfügt, die Gewähr für eine einwandfreie Abwicklung der dem GwG unterstellten Tätigkeit bietet (Nennung der Kontaktperson gem. Ziff. 3 dieses Gesuches).

Der/Die Unterzeichnete reicht mit diesem Gesuch einen Handelsregisterauszug ein, der nicht älter ist als drei Monate. Bei Finanzintermediären, welche kein kaufmännisches Unternehmen mit Eintrag im Handelsregister führen, sind auf einem separaten Schriftstück folgende Daten mit Originalunterschrift an die SRO-TREUHAND|SUISSE  zu übermitteln:

a) Firmenname und Adresse; b) Gründungsdatum und Rechtsform; c) Zweck der Geschäftstätigkeit; d) Geschäftsinhaber; e) erweiterte Geschäftsführung und zeichnungsberechtigte Mitarbeiter
3. Kontaktperson

Folgende Person wird als GwG-Kontaktperson gemeldet. 

Name der Kontaktperson:       
Es können auch Personen bei der SRO als GwG-Kontaktperson akkreditiert werden, die nicht Mitglied des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung sind, sofern sie die fachlichen Qualifikationen aufweisen. Zur Akkreditierung als Kontaktperson sind – wie für die Mitglieder des Verwaltungsrates und die Mitglieder der Geschäftsleitung mit Zeichnungsberechtigung – die Unterlagen bezüglich fachlicher und persönlicher Qualifikation einzureichen (siehe Seite 4: „zwingende Beilagen“).
Die GwG-Kontaktperson ist verpflichtet am Grundkurs und an den Weiterbildungskursen der SRO-TREUHAND|SUISSE teilzunehmen (Zweijahreszyklus 2009/2010, 2011/2012 usw.). Die Teilnahme bildet Bestandteil der periodisch zu überprüfenden Anerkennung der Zugehörigkeit zur SRO-TREUHAND|SUISSE. Weitere Informationen: cf. Merkblatt „Hinweise für GwG-Kontaktpersonen“ im Internet. 

4. Überprüfung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten durch Finanzintermediär

Die unterzeichnete Firma wählt aus der Liste der SRO-TREUHAND|SUISSE (siehe auch www.sro-treuhandsuisse.ch, Titel „Externe Revisoren“) einen akkreditierten externen Revisor aus. Der Prüfbericht des externen Revisors ist nach Weisungen des SRO-Ausschusses jährlich mit der „Erklärung des Finanzintermediärs“ (Formular Nr. 7) und dem „Bericht des externen Revisors“ (Formular Nr. 8) einzureichen. Offizieller Eingabetermin: 3 Monate nach Geschäftsabschluss. Die Formulare sind ebenfalls online abrufbar unter www.sro-treuhandsuisse.ch, Link Reglemente und Formulare.
 

Anzahl geschätzte GwG-relevante Geschäftsbeziehungen:

 FORMCHECKBOX 
 1 bis 5
 FORMCHECKBOX 
 6 bis 10
 FORMCHECKBOX 
 11 bis 20
 FORMCHECKBOX 
 21 bis 50
 FORMCHECKBOX 
 51 bis 100


 FORMCHECKBOX 
 101 bis 200
 FORMCHECKBOX 
 201 bis 999
 FORMCHECKBOX 
 über 1000

5. Branche des Finanzintermediärs

(schwergewichtige Tätigkeit, wobei maximal drei Kategorien ausgewählt werden können.)
1.  FORMCHECKBOX 
  Vermögensverwaltung (reine Vermögensverwaltung,


    6.  FORMCHECKBOX 
  Werttransport + Verwahrung v. Wertgegenständen
 


Anlageberatung, Verwaltung + Aufbewahrung von






(Valorentransport)

 


Effekten) und Effektenhandel 
(sofern nicht
dem


   7.  FORMCHECKBOX 
  Fiduziarische Tätigkeiten

 


Börsengesetz (BEHG) unterstellt











(Verwaltung von [Sitz-]Gesellschaften, Trustee)



2.  FORMCHECKBOX 
  Wechseltätigkeiten












    8.  FORMCHECKBOX 
  Dienstleistungen im Zahlungsverkehr
       
 
(Wechselstuben, Hotellerie, Tankstellen)





    9.  FORMCHECKBOX 
  Kredit-, Leasing-, Factoring-, Forfaitierungsgeschäfte

3.  FORMCHECKBOX 
  Devisenhändler (forex)









  

 10.   FORMCHECKBOX 
  Versicherungsmakler
4.  FORMCHECKBOX 
  Vertriebsträger von Anlagefonds






   

 11.   FORMCHECKBOX 
  Rechtsanwälte und Notare
5.  FORMCHECKBOX 
  Rohwaren- und Edelmetallhandel





  


 12.   FORMCHECKBOX 
  “money transfer“

6. 
Eigentumsverhältnisse des FI + Anteilsquoten in Prozenten

Name, Vorname, Wohnsitz und Nationalität der Eigentümer der Gesellschaftsanteile (sofern es sich bei der Unternehmung um eine juristische Person handelt) unter Angabe der Anteilsquoten in Prozenten (nur wesentliche Beteiligungen ab 20%). (Diese Angaben können auch auf separatem Dokument mitgeliefert werden.)

	     



7. 
Übergangsfrist gemäss GwG (siehe Art. 42 Abs. 3 GwG und Art. 11 VBF)
Seit wann führt Ihre Firma GwG-relevante Mandate gemäss Art. 2 Abs. 3 GwG?
 FORMCHECKBOX 
 
seit mehreren Jahren




Ist Ihre Firma bereits bei einer SRO angeschlossen oder bei der Kontrollstelle unterstellt? 
 FORMCHECKBOX 
  ja

 FORMCHECKBOX 
  nein

falls ja, bei welcher SRO ?: 
     



 FORMCHECKBOX 
 
erst seit geraumer Zeit; bitte Datum angeben:      
 FORMCHECKBOX 
 
Wir werden in unmittelbarer Zukunft GwG-relevante Mandate betreuen.

8. 
Kosten

Es wird eine einmalige Anschlussgebühr und eine jährliche Grundgebühr erhoben. Beide Gebühren bemessen sich nach der Anzahl der GwG-relevanten Mandate (siehe SRO-Gebührentarif). Die Kosten des externen Revisors für die gesetzlich vorgeschriebene GwG-Revision der Finanzintermediäre haben diese selber zu tragen.

9. 
Aufnahme

Die formelle Aufnahme erfolgt erst durch schriftliche Bestätigung nach Beschluss des SRO-Ausschusses. Die Aufnahme kann ohne Begründung abgelehnt werden. Der SRO-Ausschuss behält sich ausdrücklich vor, im Einzelfall weitere Informationen und Dokumente einzufordern.

Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt.

	Stempel der Firma
	:
	

	Ort / Datum
	:
	     

	Name des Geschäftsführers
	:
	     

	Unterschrift des Geschäftsführers
	:
	

	Unterschrift der Kontaktperson

(falls nicht identisch mit dem Geschäftsführer)
	:
	


einzureichende Unterlagen (zwingend): Siehe beiliegende Liste auf der folgenden Seite

( Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Angaben und Beilagen. Sie ersparen sich und uns eine Menge Rückfragen.

Das Gesuch ist mit den vollständigen Beilagen umgehend zu senden an:

TREUHAND|SUISSE, SRO-Geschäftsstelle, Monbijoustrasse 20, Postfach 7956, 3001 Bern.

Tel. 031-380 64 80, Fax: 031-380 64 31, E-Mail: sro@treuhandsuisse.ch 

Zwingende Beilagen

Liste der Angaben und Unterlagen, die ein Finanzintermediär seinem Gesuch beilegen muss

Für juristische Personen

· Vollständiger, aktueller Handelsregisterauszug, nicht älter als 3 Monate (Original oder aus dem Zefix ausgedruckt mit Datum und Visum einer zeichnungsberechtigten Person)

· Original unterzeichnetes Organigramm der Gruppe, der er angehört, Beteiligungs- oder Joint-Venture-Vertrag *

· Original unterzeichnetes Organigramm der Firma mit Datum der Gültigkeit
· Für die im Handelsregister eingetragenen Verwaltungsräte und Mitglieder der Geschäftsleitung mit Zeichnungsberechtigung, sowie für die GwG-Kontaktperson:

· gültiger Pass  oder gültige Identitätskarte (Kopie mit Originalunterschrift des Inhabers)

· Original des Strafregisterauszuges ** (nicht älter als 3 Monate)
· Original unterzeichnetes und datiertes Curriculum vitae

· Diplom und/oder berufliches Fähigkeitszeugnis (Kopie mit Originalunterschrift des Inhabers )

· Persönliche Erklärung der betreffenden Person, dass sie weder in ein laufendes Straf- noch in ein laufendes Verwaltungsverfahren verwickelt ist, das mit ihrer Berufstätigkeit zusammenhängt

Für Einzelfirmen oder nicht im Handelsregister eingetragene Finanzintermediäre

· aktueller Handelsregisterauszug (Original, nicht älter als 3 Monate) *

· Original unterzeichnetes Organigramm der Gruppe, der er angehört, Beteiligungs- oder Joint-Venture-Vertrag *

· Original unterzeichnetes Organigramm der Firma mit Datum der Gültigkeit
· Amtlich beglaubigte Vollmachten im Zusammenhang mit der Vertretungsbefugnis gegenüber Dritten (nicht die von den Kunden zugunsten des Finanzintermediärs unterzeichneten Vollmachten) *

· Für den Inhaber bzw. Geschäftsführer sowie die Mitglieder der Geschäftsleitung

· gültiger Pass oder gültige Identitätskarte (Kopie mit Originalunterschrift des Inhabers)

· Original des Strafregisterauszuges ** (nicht älter als 3 Monate)
· Original unterzeichnetes und datiertes Curriculum vitae 

· Diplom und/oder berufliches Fähigkeitszeugnis (Kopie mit Originalunterschrift des Inhabers)

· Persönliche Erklärung der betreffenden Person, dass sie weder in ein laufendes Straf- noch in ein laufendes Verwaltungsverfahren verwickelt ist, das mit ihrer Berufstätigkeit zusammenhängt

________

*

sofern zutreffend

**

Strafregisterauszug

Adressen zur Bestellung des Auszuges aus dem zentralen Strafregister (CHF 20.– pro Auszug):

    -  www.sro-treuhandsuisse.ch, Link „Anmeldeunterlagen“, Link Strafregisterauszug
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